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1. Vorbemerkungen 

1 Ist eine Kapitalgesellschaft oder eine haftungsbeschränkte Personenhandelsgesell-
schaft i.S.d. § 264a Abs. 1 HGB nicht bereits aufgrund ihrer Größe von der Anhang-
angabepflicht nach § 285 Nr. 17 HGB ausgenommen (§ 288 Abs. 1 und Abs. 2 
Satz 3 HGB), ist sie gemäß § 285 Nr. 17 letzter Satzteil HGB von der Angabe des 
von dem Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechneten Gesamthonorars und 
dessen Aufschlüsselung nach Leistungskategorien im Anhang des Jahresabschlus-
ses befreit, soweit die Angaben in einem die Gesellschaft einbeziehenden Konzern-
abschluss enthalten sind. Eine entsprechende Erleichterung gilt für Unternehmen, 
die nach dem Publizitätsgesetz rechnungslegungspflichtig sind (§ 5 Abs. 2 Satz 2 
PublG). 

2 Da die Befreiung eine „Einbeziehung“ in einen Konzernabschluss voraussetzt, 
kommen nur Tochterunternehmen, die im Wege der Vollkonsolidierung (§ 301 
HGB), und Gemeinschaftsunternehmen, die im Wege der Quotenkonsolidierung 
(§ 310 HGB) in einen Konzernabschluss einbezogen worden sind, für eine Befrei-
ung in Frage. 

3 Assoziierte Unternehmen (§ 311 Abs. 1 HGB) und Tochter-/Gemeinschaftsunter-
nehmen, für die das Mutterunternehmen die Beteiligung mit dem Wert nach § 312 
HGB im Konzernabschluss ansetzt, können nicht von der Angabepflicht befreit wer-
den. 

4 Zu der Angabe der Honorare im Anhang des Konzernabschlusses wird auf IDW RS 
HFA 362 verwiesen. 

                                                 
1 Verabschiedet vom Hauptfachausschuss (HFA) am 27.11.2009. Änderung in Tz. 9 zur Anpassung an den 

IDW Prüfungsstandard: Wesentlichkeit im Rahmen der Abschlussprüfung (IDW PS 250 n.F.) (Stand: 
12.12.2012) sowie weitere redaktionelle Änderungen in den Tz. 4, 14 bis 16 durch den HFA am 19.06.2013. 

2 Vgl. IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung: Anhangangaben nach § 285 Nr. 17 HGB bzw. § 314 Abs. 1 
Nr. 9 HGB über das Abschlussprüferhonorar (IDW RS HFA 36) (Stand: 11.03.2010). 


